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D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Soziales 
DRUCKSACHE 

Az.: 

50 15 20 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

16.10.2020 
133 2020 

 

Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, 
Gleichstellung und Integration 

11.11.2020      

 Kreisausschuss 27.11.2020      

 Kreistag            

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

50.01 gez. 50       II                         
      Gnida                                     gez. Radeck (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Zuwendungsantrag Verein für sexuelle Emanzipation e. V. ab 2021 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Dem Zuwendungsantrag des Vereins für sexuelle Emanzipation e. V. auf eine institutionelle För-
derung in Höhe von jährlich 3.000 EUR ab dem Jahr 2021 wird nicht entsprochen.
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Der Verein für sexuelle Emanzipation e. V. (VSE e. V.) ist eine 1989 gegründete gemeinnützig 

anerkannte Dachorganisation in Braunschweig. Sie vertritt die Interessen für Schwule, Lesben, 

Bisexuelle und trans* bzw. intergeschlechtliche Menschen in der Region. 5 

Durch die Organisation des Sommerlochfestivals und der Trägerschaft für das queere Zentrum 

Onkel Emma ist der VSE auch überregional bekannt. Neben zahlreichen Ehrenamtlichen wird 

auch eine hauptamtliche Personalstelle vorgehalten. 

Bisher erhielt der Verein eine jährliche öffentliche Förderung der Stadt Braunschweig (78.400 

Euro) und des Landes Niedersachsen (24.000 (Euro). Das Land wird zukünftig queere Zentren 10 
nicht mehr fördern, so dass die entstehende Finanzlücke von 24 TEUR ab 2021 durch die an-

grenzenden Kommunen ausgeglichen werden soll. 

Um das queere Zentrum (Miete, Nebenkosten, Ausstattung), verschiedene Projekte sowie die 

hauptamtliche Personalstelle weiterhin abzusichern, hat der VSE e. V. einen Antrag auf instituti-

onelle Förderung in Höhe von jährlich 3.000 EUR gestellt (Anlage 1). 15 

Vor dem Hintergrund der unabsehbaren Haushaltslage aufgrund der anhaltenden Pandemiesitu-
ation wird empfohlen, dem Zuwendungsantrag nicht zu entsprechen. 
 












